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GZ 601.978/15-V/4/98





An


alle Bundesministerien,


alle Parlamentsclubs,


die Verbindungsstelle der Bundesländer,


die Österreichische Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation,


den Verein Integration Österreich,


die Lebenshilfe Österreich,


die Präsidentin des Österreichischen Gehörlosenbundes,


Frau Mag. Silvia Oechsner,


Frau Dr. Elisabeth Wundsam,


Herrn Martin Ladstätter, Verein Bizeps,


Herrn Mag. Michael Krispl,


Herrn Univ. Prof. Dr. Volker Schönwiese,


Frau Generalsekretärin der ÖVP, Abg. z. NR Dr. Maria Rauch�Kallat,


Herrn Mag. Thomas Drozda, Kabinett des Herrn Bundeskanzlers.











Sachbearbeiter			Klappe


GRUBER				4264








Betrifft: Arbeitsgruppe zur Durchforstung der Rechtsordnung hinsichtlich behindertendiskriminierender Bestimmungen;


	2. Sitzung der Untergruppe ”Rechtsschutz”;


	Ergebnisprotokoll








Als Anlage übermittelt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst das Ergebnisprotokoll der Sitzung der im Gegenstand genannten Arbeitsgruppe vom 4. Juni 1998 mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme.





Anlage


4. Juni 1998


Für den Bundeskanzler:


OKRESEK





Für die Richtigkeit


der Ausfertigung:


�
Ergebnisprotokoll der 2. Sitzung der Untergruppe ”Rechtsschutz” der


”Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Rechtsordnung


hinsichtlich behindertendiskriminierender Bestimmungen”


am 4. Juni 1998








Am 4. Juni 1998 fand im Bundeskanzleramt�Verfassungsdienst unter Leitung von Univ.Doz. DDr.  POTACS die 2. Sitzung der Untergruppe ”Rechtsschutz” der ”Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Rechtsordnung hinsichtlich behindertendiskriminierender Bestimmungen” statt. Die Sitzungsteilnehmer sind aus der beigeschlossenen Anwesenheitsliste ersichtlich.





Grundlage der Beratungen war ein den Teilnehmern zu Beginn der Sitzung ausgehändigtes Arbeitspapier, in dem die in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Justiz fallenden formell- und materiellrechtlichen Vorschriften, in denen ein Nachteil für behinderte Personen erblickt werden kann, erörtert wurden.





In der Sitzung wurden die Punkte I.-III. des Arbeitspapieres - betreffend die Vorschriften der Zivilprozeßordnung (ZPO), des Außerstreitgesetzes (AußStrG) sowie der Strafprozeßordnung (StPO) - behandelt; die Punkte IV.-VI. -  betreffend das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB), das Notariatsaktsgesetz, das Urheberrechtsgesetz (UrhG) sowie das Strafgesetzbuch (StGB) - wurden aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit der nächsten Sitzung der Unterarbeitsgruppe (Termin siehe unten) vorbehalten.





Zu Pkt. I.4 (§ 185 ZPO) betreffend die Postulationsunfähigkeit wurde festgehalten, daß Behinderten durch die Tragung des Prozeßkostenrisikos für die Kosten eines allfälligen Gebärdendolmetschers (”behinderungsbedingte Mehraufwendungen”) ein Nachteil erwachsen kann.





Hinsichtlich der Punkte I.6 (Zeugenladung nach der ZPO), III.1 sowie III.3 (Verständigungen, Ladungen und andere Zustellungen bzw. Akteneinsicht im Rahmen der StPO) wurde auf die sich im Bereich der Verwaltungsverfahrensgesetze bzw. in den Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts ergebenden ähnlichen Probleme sowie die hiefür erarbeiteten Lösungsansätze (siehe Arbeitspapier des BKA-Verfassungsdienstes in der überarbeiteten Fassung) verwiesen.





Bezüglich der Bestimmungen des Außerstreitverfahrens wurde auf die in Aussicht genommene Neukodifizierung des Außerstreitgesetzes hingewiesen.





Zu der unter Pkt. III.2 angeführten Bestimmung des § 38a StPO wurde seitens des Bundesministeriums für Justiz erklärt, daß diese Vorschrift zwar an sich unbedenklich sei, daß (Gehör)Behinderten aber dadurch, daß die StPO keinen Rechtsbehelf zur raschen Beseitigung von Übersetzungsfehlern vorsehe, gewisse Benachteiligungen erwachsen könnten.


Weiters könne in dem Umstand, daß Gebärdendolmetscher lediglich für die Beschuldigtenvernehmung und die sonstige Kommunikation zwischen Gericht und dem Beschuldigten beigestellt werden und Behinderte daher die darüber hinaus gehenden Kosten, deren Bestreitung zur uneingeschränkten Ausübung der Verfahrensrechte erforderlich ist, jedenfalls selbst tragen müssen, ein Nachteil erblickt werden.





Schließlich stand die Bestimmung des § 2 Abs. 2 Z 1 Geschworenen- und Schöffengesetz zur Diskussion. Als Ergebnis kann festgehalten werden:


Aufgrund der problematisierten Vollzugspraxis zu dieser Bestimmung, wonach (Körper)Behinderte in der Vergangenheit in dem Fall, daß bauliche Barrieren einer ungehinderten Teilnahme an der Verhandlung entgegenstanden, vom Amt eines Geschworenen oder Schöffen ausgeschlossen worden sein sollen, wurde angeregt, in der oben angeführten Vorschrift klarzustellen, daß mangelnde körperliche Mobilität nicht als Ausschließungsgrund anzusehen ist.





Die Frage der Betrauung von Sehbehinderten mit dem Amt eines Geschworenen oder Schöffen wurde hingegen kontroversiell behandelt: Während einzelne Vertreter der Arbeitsgruppe die Ansicht vertraten, daß auch in diesen Fällen dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme entsprochen werden könne, sprachen sich die Vertreter des Bundesministeriums für Justiz aus rechtsstaatlichen Gründen dagegen aus, da im Rahmen der Beweisaufnahme auch die visuelle Unmittelbarkeit zu gewährleisten sei.





Als Ergebnis der Beratungen wird das Bundesministerium für Justiz das Arbeitspapier, soweit es Gegenstand der bisherigen Beratungen war, überarbeiten.





Die nächste Sitzung der Untergruppe soll am 30. Juni 1998 um 10.00 Uhr im Bundeskanzleramt stattfinden, die Einladung hiezu ergeht gesondert. Im Rahmen dieser Sitzung sollen die Punkte IV.-VI. des Arbeitspapieres des Bundesministeriums für Justiz (ABGB, Notariatsaktgesetz, UrhG, StGB) sowie die Ergebnisse der Untersuchungen des Bundesministeriums für Finanzen � insbesondere hinsichtlich der BAO und des DVG � sowie des Bundesministeriums für Inneres � insbesondere hinsichtlich des Wahlrechts und des Personenstandswesens �  erörtert werden.





Der Vorsitzende der Arbeitssitzung, Univ.Doz. DDr. POTACS, ersuchte die aus den Bundesländern angereisten Teilnehmer der Behindertenorganisation um Übermittlung der ihnen entstandenen Reisekosten und sicherte eine Bezahlung durch das Bundeskanzleramt für jeweils einen Vertreter zu.
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